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Wichtige enthalten / besonders eine hinrei¬
chende Bezeichnung der Person des Schuld¬
ners / und , bey Specialhypotheken des ver¬
pfändeten Grundstücks.

Hiernach haben sich Alle und Jede , ins¬
besondere Unsere Gerichte , auch in den schon
anhängigen Concursen so weit thunlich zu ach¬
ten , insbesondere sind nach den declaratori-
schen Bestimmungen suk und 10 . auch
alle vor Erlassung dieser Verordnung cristent
gewordene Falle , in so fern sie nicht durch
rechtskräftige Urtheile bereits entschieden sind,
zu benrtheilen.

Urkundlich Unserer re.

Zz ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 27 >Novemb.  1825 . , xudl . am
1 . December s . 3.

Compttenzbe- Da die Regel , wonach einem Amte nicht

Ausübung der verstauet ist , sich zu Aufnahme eines Actes
freiwilligen Ge- willkührlicher Gerichtsbarkeit in einen andern
richsbarknt, . m Zu begeben , bey den gemischten,
und in ihren und m ihren Gränzen zum Theil streitigen
Gränzen zum Iurisbictionsbezirken der städtischen und der
2urisdicttsns - landesherrlichen Behörden zu Oldenburg und
bezirken derLan- Delmenhorst , nicht festgehalten werden konnte,

un? ° städttschen̂ vor der Französischen Occu-
Wehörden zu Patron die Observanz gebildet , und nach Wic-

Oldcnburg ûndderherstellung der alten Verfassung erhalten,
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